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Patienten-info

Verehrte Patientin, verehrter Patient,

meine heilkundliche Tätigkeit berechnet sich nach dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker, soweit die 

erbrachten Leistungen hierin enthalten sind. Selbstzahler (weder privat versichert, noch privat 

zusatzversichert, noch beihilfeberechtigt) zahlen für 30 Minunten 35,- EUR, für 60 Minuten 60,- EUR, 

für 90 Minuten 80,- EUR. Evtl. anfallende Laborkosten und Beratungen daraus werden Ihnen zuzüglich 

bzw. direkt vom Labor mit Ihnen abgerechnet. 

Wird ein vereinbarter Termin von Patientenseite kurzfristig – nicht mindestens 24 Stunden vorher -

abgesagt, entstehen hierfür Ausfallkosten in Höhe von 30,- EUR. 

Erstuntersuchung Planen Sie hierfür bitte 90 Minuten ein. Sie beinhaltet: 

• Untersuchungs-Gespräch mit ausführlicher Anamnese

• körperliche Untersuchung

• Laboruntersuchungen (z.B. Urin), sofern nötig

• Empfehlung einer Therapie

Auf Wunsch Beginn der Behandlung

Folgebehandlung

Planen Sie hierfür bitte 30 bis 60 Minuten ein. Je nach Krankheitsbild werden Sie mit den entsprechenden 

Therapieverfahren behandelt. 

Therapiedauer

Ein Therapiezyklus dauert, abhängig vom Krankheitsbild, in der Regel ca. 8 - 12 Wochen, mit ca. 6 - 12 

Behandlungen. Danach ist, je nach Behandlungsfortschritt eine Zwischen- oder  Abschluss-Untersuchung 

vorgesehen. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Ich werde hiermit darüber informiert, 

• dass eine gesetzliche Krankenkasse die von mir gewünschten Leistungen nicht übernimmt.

• dass die private Krankenversicherung/Zusatzversicherung/Beihilfe die entstehenden Kosten 

möglicherweise, je nach Vertragsverhältnis und tariflichen Bedingungen, nicht oder nur teilweise 

übernimmt und ich für eine entsprechende Klärung selbst Sorge tragen muss.

• dass die entstehenden Untersuchungs- und Behandlungskosten unabhängig von Versicherungs-
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und/oder Beihilfeleistungen in voller Höhe von mir zu begleichen sind. 


